
Aufenthaltskarte (Angehörige von EWR-Bürger) 

 

• Reisepass  

• Anmeldebescheinigung des Zusammenführenden 

• E-Card des Zusammenführenden 

• 1 Lohnzettel des Zusammenführenden 

• Heiratsurkunde (Ehepartner) / Geburtsurkunde (Kinder) 

• Strafregisterauszug aus dem Heimatland (max. 6 Monate alt) – ab 

14 Jahre 

• Antragsgebühr € 91,00 

 

 

Die oben angeführten Unterlagen sind bei der Antragstellung im Original und in 

Kopie vorzulegen! 

Wichtig! Die genannten Unterlagen werden vom Antragsteller UND von der 

zusammenführenden Person benötigt (Ehepartner, Eltern, etc.). 

 

 


